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Gemeinde Greng 
 
 

 
 
 

 
EINLADUNG ZUR 

GEMEINDEVERSAMMLUNG 
 

Montag, 19. Mai 2025, 20.00 Uhr 
Gemeindesaal Greng 

 
 
 
 
Traktanden 
 
1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 09. Dezember 2024 
2. Jungbürger 
3. Jahresrechnung 2024  

3.1 Erfolgsrechnung 
3.2 Investitionsrechnung 
3.3 Bericht der Finanzkommission 

4. Kreditantrag Restaurant – Verpflichtungskredit 
5. Wahl der Revisionsstelle 
6. Verschiedenes 
 
 
 
Aus organisatorischen Gründen sind wir für eine Anmeldung per Telefon (026 672 18 82) oder per 
E-Mail (verwaltung@greng.ch) dankbar.  
 
 
 
An der Gemeindeversammlung sind gemäss Art. 9 des Gesetzes über die Gemeinden alle Aktivbürger/-
innen stimmberechtigt, welche ihren politischen Wohnsitz in der Gemeinde haben.  
Die Gemeindeversammlung ist öffentlich. 

mailto:verwaltung@greng.ch
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Erläuterungen zu den Traktanden 
 
1. Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2024. 

Das Protokoll kann während den Öffnungszeiten im Gemeindebüro oder auf der Webseite 
der Gemeinde www.greng.ch (unter Behörde) eingesehen werden. Die Papierform stellen 
wir auf Verlangen zu.  
 
Der Gemeinderat beantragt, das Protokoll zu genehmigen. 
 
 

2. Jungbürger 
 

Der Gemeinderat freut sich, die Jungbürger anlässlich der Gemeindeversammlung zu 
begrüssen und zu ehren.  
 
 

3. Jahresrechnung 2024 

Die Jahresrechnung 2024 kann während den Öffnungszeiten im Gemeindebüro sowie 
jederzeit auf der Webseite der Gemeinde eingesehen werden. Nachfolgend finden sie 
lediglich die wichtigsten Eckpunkte nummeriert gemäss detailliertem Bericht 
Jahresrechnung 2024. 

1 Auf einen Blick (Management Summary) 
 

Die Gemeinde Greng schliesst die Jahresrechnung 2024 mit einem Ertragsüberschuss 
von CHF 254'081.54 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 331'947.16. 
 

 
Investitionsrechnung 2024 
Die Investitionsrechnung schliesst im Rechnungsjahr 2024 mit Nettoinvestitionen von  
CHF 263'206.59 ab. Budgetiert waren Nettoinvestitionen von CHF 364'280.  

Gesamthaushalt
CHF 254'081.54

Allgemeiner Haushalt 
CHF 254'081.54

Spezialfinanzierungen
ausgeglichen

Entnahme aus 
gebührenfinanzierte 

Spezialfinanzierungen
- CHF 15'147.94

Wasserversorgung
- CHF 18'336.26

Abwasserbeseitigung
CHF 3'692.02

Abfallentsorgung
- CHF 503.70

http://www.greng.ch/
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1.1 Wesentliche Abweichungen zum Budget in der Erfolgsrechnung 
 

0 – Allgemeine Verwaltung: 
Sitzungsgeld: Die Stunden wurden den jeweiligen Funktionen zugeteilt. 
 
Rechtsberatung: Die vorgesehene Rechtsberatung von CHF 40'000.00 für den StPI 

wurde nicht genutzt und wurde im Budget 2025 wieder vorgesehen. 
 
2 – Bildung: 
Primarschule: Die Jahresrechnung der PSRM schliesst besser als erwartet ab, was 

eine Reduktion von CHF 13'021.65 für Greng ergibt. 
 
Orientierungsschule: Auch die Jahresrechnung der OSRM schliesst besser als erwartet ab. 

Die Reduktion zum Budget beträgt CHF 10'696.52. 
 
6 –Verkehr: 
Gemeindestrassen: Die geplanten Schachtreinigungen waren noch nicht notwendig. 
 
7 - Umweltschutz: 
Wasserversorgung: Im Zuge der Erweiterung der Notwasserleitung ergeben sich auch 

höhere Unterhaltsarbeiten. 
 Die Honorare Dritter 7101.3130.00 für den Unterhalt der 

Wasserleitungsbrüche sowie Entschädigungen an den Gemeinderat 
7101.3000.00 konnten zu einem grossen Teil zurückgefordert 
werden 7101.4260.00. 

 
9 – Finanzen und Steuern: 
Steuern: Die Steuererträge für das Rechnungsjahr von natürlichen und 

juristischen Personen basieren auf Annahmen der Vorjahre. Die 
Steuererträge "frühere Jahre" basieren auf effektiven 
Veranlagungen. 
Die Grundstückgewinnsteuer, Handänderungssteuer sowie die 
Schenkungssteuern werden im Budget nicht berücksichtigt. 

 
 

1.2 Erläuterung zum Investitionsprogramm 
1.2.1 Abgeschlossene Projekte 

Notwasserleitung Nach erfolgreichen Wasserlieferverhandlungen mit der Gemeinde 
Automation: Courgevaux und IB Murten mussten elektrische Ventile eingebaut 

und automatisiert werden, damit gewährt ist, dass ein regelmässiger 
Durchfluss stattfindet. Gleichzeitig wurde der Zugang zum alten 
Reservoir optimiert. Die Ausgaben wurden auf CHF 160'000.00 inkl. 
MWST geschätzt.  

 Mit Totalausgaben von CHF 130'856.65 inkl. MWST konnte das 
Projekt um CHF 29'143.35 unter Budget und gesprochenem Kredit 
abgerechnet werden. 

 
 
PTWI: Der PTWI (Plan der Trinkwasserinfrastruktur) wurde im 2024 vom 

Amt für Umwelt genehmigt. Das Projekt schliesst mit Ausgaben von 
CHF 24'114.90 bei einem genehmigten Kredit von 15'000.00 im Jahr 
2018. 
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4 Erfolgsrechnung 
 
4.2  Zusammenzug Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung  

(1-stellige Kontenstufe) 

 
 
 

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2024 der 
Gemeinde Greng bei einem Aufwand von CHF 1'911'333.43 und einem Ertrag von  
CHF 2’165'414.97 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 254'081.54 zu genehmigen. 
 
 

5 Investitionsrechnung 
 
5.2 Zusammenzug Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung 

(1-stellige Kontenstufe) 

 
 
 

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Investitionsrechnung 2024 mit 
Nettoinvestitionen von CHF 263’206.59 zu genehmigen. 
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4. Kreditantrag Restaurant – Verpflichtungskredit 
 
Mit dem Pächterwechsel wurden auf den Apparaten ein Wartungsservice durchgeführt. Für 
einige Geräte gibt es nach dieser langen Zeit keine Ersatzteile mehr, andere erfüllen die 
heutigen Hygienevorschriften nicht mehr. In den letzten Jahren wurden Mieterträge 
generiert, aber kaum Unterhaltsaufwand betrieben. Mit den neuen Mietern wurde ein  
5-jähriger Pachtvertrag abgeschlossen. Daher empfiehlt der Gemeinderat, die folgenden 
Geräte neu anzuschaffen: 
 
Wärmebrücke und Wärmeschrank mit Korpus  CHF 16'000.00 
Untertischtiefkühlschrank   CHF 1'000.00 
Kombisteamer   CHF 9'000.00 
Haubenspülmaschine   CHF 13'000.00 
Elektroinstallationen und Lieferungen   CHF 13'000.00 
Schnellkühler   CHF 8'000.00 
Total:   CHF 60'000.00 
 
Folgekosten: 10 % Abschreibung pro Jahr von CHF 60'000.00 CHF 6'000.00 
 

Der Gemeinderat beantragt, den Verpflichtungskredit für die Apparate im Restaurant von 
CHF 60'000.00 anzunehmen. 
 
 
 

5. Wahl der Revisionsstelle 
 
Gemäss Art. 98 des Gesetzes über die Gemeinden bezeichnet die Gemeindeversammlung 
auf Antrag der Finanzkommission die Revisionsstelle. Die Revisionsstelle wird für die 
Kontrolle während 1 bis 3 Rechnungsjahren bezeichnet. Ihr Mandat endet mit der 
Genehmigung der letzten Jahresrechnung. Eine oder mehrere Wiederwahlen sind möglich, 
wobei die Dauer des Mandats einer Revisionsstelle nicht mehr als sechs aufeinander 
folgende Jahre betragen darf. 
 
Diese Aufgabe wurde seit 2019 durch die axalta Revisionen AG wahrgenommen. Das 
Mandat läuft mit der Jahresrechnung 2024 ab.  
 
Die Finanzkommission empfiehlt, die CORE Revision AG für zwei Jahre zu wählen.  
 
 
 
 

6. Verschiedenes 
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Mitteilungen 

 
♦ Steuerbezug und Zinssätze für das Steuerjahr 2025 

Steueranzahlungen 
In der Steuerperiode sind Akontozahlungen für die geschuldeten Steuern auf dem 
Einkommen, Vermögen, Gewinn, Kapital und den Liegenschaften zu entrichten. Der 
Betrag der Akontozahlungen wird auf der Grundlage der letzten Veranlagung oder 
aufgrund einer Schätzung des voraussichtlichen Steuerbetrages für das laufende 
Steuerjahr festgesetzt. Wenn Sie beim Erhalt der Akontorechnung der Ansicht sind, 
dass die berücksichtigte Grundlage nicht der Realität entspricht (z.B. Umbau, frühe-
res ausserordentliches Einkommen, dauerhafte Erwerbsaufgabe, usw.) oder ein Mit-
glied der Familie keine Anzahlungsrechnung erhalten hat, bitten wir Sie um Kontakt-
aufnahme. 
Die Akontozahlung wird auf neun monatliche Raten (April – Dezember) aufgeteilt. Die 
Raten sind jeweils am letzten Tag des Monats fällig, die erste Rate am 30.4.2025. 
Beträgt die Akontozahlung im Total weniger als 180 CHF, wird diese in einem Betrag 
in Rechnung gestellt, fällig am 31.8.2025 (mittlerer Verfall). 
Falls die voraussichtlich geschuldeten Steuern höher als die Akontozahlungen sind, 
kann bis am 30.6. vom Folgejahr (allgemeiner Fälligkeitstermin) ohne Zinsaufrech-
nung eine zusätzliche Anzahlung geleistet werden (bitte dazu den leeren Einzah-
lungsschein «Zusätzliche Anzahlung» verwenden). 
 
Bezahlung der Rechnungen 
Wenn Sie eine Bank oder die Post mit Ihren Zahlungen beauftragen, müssen Sie 
jedes Jahr die Einzahlungsscheine an Ihre Bank weiterleiten. Wenn Sie Ihre Zahlun-
gen via E-Banking erledigen, bitten wir Sie, die jeweilige Referenznummer auf den 
Einzahlungsscheinen bei jeder Zahlung neu einzugeben. Dadurch wird verhindert, 
dass Ihre Zahlungen im falschen Steuerjahr verbucht werden. 
 
Steuerrechnung 
Die Steuerrechnung basiert auf der kantonalen Veranlagung und ist innerhalb von 30 
Tage nach Rechnungsdatum zahlbar. Die Steuern für Kapitalleistungen sowie die 
Grundstückgewinnsteuern werden individuell einkassiert und sind 30 Tage nach 
Rechnungsdatum fällig. 
 
Zinsen 
Bei Bezahlung des Gesamtbetrages der voraussichtlichen Akontozahlungen bis zum 
30.4.2025 wird Ihnen ein Vergütungszins (Skonto) von 0.25 % gewährt. Der Skonto 
wird pro Rata auf die monatlichen Fälligkeitstermine ab der 2. Steuerrate berechnet 
(netto = 0.08 %). 
 
3.75 % Verzugszins, wenn die Bezahlung der Raten und der Steuerrechnung nach 
den Fälligkeiten erfolgt. Für die Begleichung des gesamten Akontobetrages in einer 
Zahlung ist der mittlere Verfall (31.08.2025) massgebend. 
 
1 % Vergütungszins ab dem allgemeinen Fälligkeitstermin, wenn die Steueranzah-
lungen höher als der Steuerbetrag sind. 
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Finanzverwaltung unter Tel. 026 672 18 83 
oder verwaltung@greng.ch gerne zur Verfügung. 
 
 

mailto:verwaltung@greng.ch
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♦ Wohnbevölkerung 
Im April zählt die Gemeinde Greng 178 EinwohnerInnen.  
Davon sind 25 ausländische Staatsangehörige. 
 
 
 

♦ Jungbürgerinnen und Jungbürger 
Die Jugendlichen des Jahrgangs 2007 werden dieses Jahr ihre Volljährigkeit errei-
chen. Dies sind in unserer Gemeinde: 
 

Inès Neuenschwander Lena Wälti 
 
Der Gemeinderat wünscht den Jungbürgerinnen alles Gute für die Zukunft. Er hofft, 
dass sie am politischen Leben der Gemeinde Greng teilnehmen werden. 
 
 
 

♦ Ruhe- und Badeplatz der Gemeinde Greng 
Wie alle Jahre wurde an den Ostertagen der Badeplatz für die neue Saison eröffnet. 
Damit es auch in diesem Jahr für alle Benutzer und Benutzerinnen ein ungetrübter 
Aufenthalt wird, bitten wir Sie, das Nutzungsreglement zu beachten und die Anwei-
sungen des Platzwartes zu befolgen. Wir bitten Sie, die Stühle nach Gebrauch wieder 
an ihren Platz zu versorgen. Sämtlicher Abfall und mitgebrachte Gegenstände sind 
beim Verlassen des Badeplatzes wieder mitzunehmen und nicht auf dem Platz zu-
rückzulassen.  
Neu wird der Rasen künftig von einem Mähroboter gepflegt. Da sich seine Ladesta-
tion hinter dem Badehaus befindet und der Roboter dort regelmäßig fahren muss, 
dürfen im Bereich hinter dem Badehaus keine Gegenstände abgestellt werden. 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer mit viel Erholung und Genuss auf un-
serem wunderschönen Badeplatz. 
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♦ Separate Sperrgutsammlung 
Der Gemeinderat bietet der Bevölkerung von 
Greng die Gelegenheit, Sperrgut zu entsorgen. 
 
Die Mulde steht für die separate Sammlung wie 
folgt zur Verfügung: 
 
Datum: Mittwoch, 21. Mai 2025 
 
Zeit: 08.30 bis 16.00 Uhr  
 
Standort: De Castella-Platz (Obelisk) 
 
 
 

♦ Abstimmungsdaten im Jahr 2025 
09. Februar 18. Mai  abgesagt 28. September   30. November  
 
 
 

♦ Hallen-, Schwimm- und Strandbad der Region Murten 

Beim Kauf einer Saisonkarte erhalten die EinwohnerInnen von Greng einen Rabatt 
von 10 % (Wohnsitzbestätigung oder Ausweis vorweisen). 
 
 
 

♦ 1. August-Anlass 2025 

Der Gemeinderat möchten auch dieses Jahr wieder den Nationalfeiertag mit den Bür-
gerinnen und Bürgern von Greng gemeinsam feiern. 
 
Merken Sie sich bitte den Termin 31. Juli 2025 schon mal vor. Wir werden uns mit 
weiteren Informationen im Verlaufe der nächsten Monate melden. 
 

 
  

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilp8iHlMnaAhVQyKQKHbUuA94QjRx6BAgAEAU&url=https://www.abfallserviceonline.at/de/abfallart/abfall-sperrmull-entsorgen.html&psig=AOvVaw2mwwcnzMIH6_GIURGPt4dr&ust=1524324108562083
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♦  Bekämpfung von Problempflanzen  

 
In der Natur, im Siedlungsraum oder in der Land- und Forstwirtschaft können Prob-
lempflanzen vorkommen. Diese sollten entfernt werden. Für bestimmte Problem-
pflanzen bestehen gesetzliche Vorschriften, die ihre Entfernung vorschreiben.  
 
Problempflanzen sind einheimische oder gebietsfremde Arten, die je nach Standort, 
Eigenschaft und Häufigkeit aus ökologischen, gesundheitlichen oder wirtschaftlichen 
Gründen nicht erwünscht sind. Sie breiten sich rasch aus und bilden dichte Bestände. 
Je nach Deckungsgrad nimmt der Aufwand zur Bekämpfung oder Sanierung enorm 
zu. Gemäss der Freisetzungsverordnung (FrSV) dürfen seit dem 1. September 2024 
bestimmte invasive Neophyten nicht mehr an Dritte abgegeben werden (Art. 15 Abs. 
2, 2bis und 3).  
 
Im Dokument Einheimische Problempflanzen und invasive Neophyten, welches sie 
auf unserer Homepage finden können, sind die wichtigsten Problempflanzen im Kan-
ton Freiburg aufgelistet. Zu jeder Problempflanze finden Sie zudem Angaben zur Be-
kämpfungsmethode und Entsorgung. 
 
Grangeneuve und das Amt für Wald und Natur stehen Ihnen gerne bei Fragen zur 
Verfügung. 

 
 
 
Japanischer Staudenknöterich                    Goldruten 

 
Dies sind zwei Beispiele, weitere Problempflanzen finden sie im Dokument auf unerer 
Homepage www.greng.ch unter News. 
 

  

Kontaktpersonen:  
Grangeneuve, Sektor Ressourcen  
Rüegsegger Joëlle  
joelle.ruegsegger@fr.ch  
+41 26 304 26 96  

 
Amt für Wald und Natur, Sektion Natur 
und Landschaft  
Volery Joseph  
joseph.volery@fr.ch  
+41 26 305 51 86  
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♦ Englisch-Konversation in Greng – Sarah Fabel 

Hast du Interesse, einer kostenlosen Englisch-Konversationsgruppe im Dorf beizu-
treten? Es ist einfach eine Gelegenheit, sich auf Englisch zu unterhalten, und alle 
Niveaus sind willkommen. Die Gruppe findet jeden zweiten Dienstag von  
19.30 bis 20.30 Uhr im Gemeindesaal Greng statt. 
Bei Interesse sende bitte eine WhatsApp-Nachricht an Sarah Fabel, 079 705 26 46. 
Ich gebe dir dann weitere Informationen. 
 
 
 

♦ Gemeindeverwaltung 
 
Die Schalteröffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Greng sind wie folgt: 

 
   Montag   16.00 – 18.30 Uhr 
   Dienstag  08.30 – 11.30 Uhr 
   Donnerstag  08.30 – 11.30 Uhr 
 
Ausserhalb der Öffnungszeiten: Termin nach Vereinbarung 
 
Telefon: 026 672 18 82 – verwaltung@greng.ch – www.greng.ch 

 
 
 
 
 
 
Agenda 
 
 
15. Mai 2025   Kirchgemeindeversammlung Meyriez/Merlach 
 
19. Mai 2025   Gemeindeversammlung 
 
21. Mai 2025   Sperrgutsammlung 
 
21. Juni 2025  Solennität Murten  
 
31. Juli 2025   Bundesfeier 
 
12. August 2025  Apérokonzert Murten Classics, Meyriez 
 
28. September 2025 Abstimmung 
 
30. November 2025 Abstimmung 

mailto:verwaltung@greng.ch
http://www.greng.ch/


+41 79 894 32 35info@portail-jeunes.ch

Einer Online-Infothek Kostenloser und
persönlicher Beratung

Projekten für und
mit Kindern und
Jugendlichen

Portail Jeunes beantwortet die Fragen und Anliegen von
Kindern und Jugendlichen zwischen 0 und 25 Jahren sowie

deren Eltern und Bezugspersonen.

Mit

www.portail-jeunes.ch

Kinder- und Jugendfachstelle
der Region Murten Vully

Portail Jeunes - Die Kinder- und Jugendfachstelle der Region Murten Vully ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit
der Gemeinden Courgevaux, Cressier, Greng, Meyriez, Mont-Vully, Muntelier und Murten.
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https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/62f374380d180f5d26122bf5_Containerreinigungsdienst.pdf
https://www.haldimannag.ch/services/containerservice
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Gemeinderat 
 
Markus HEDIGER    Finanzen, Vertretung nach aussen,  
Ammann     allgemeine Verwaltung,  

Liegenschaften Gemeinde 
Wasserversorgung, Abwasserentsorgung 
 

markus.hediger@greng.ch   Stellvertretung: Michela MORDASINI 
 
 
Michela MORDASINI   Raumplanung, Bauwesen, Verkehr, Strassen, 
Vize-Präsidentin    Friedhof/Bestattungswesen, Landwirtschaft 
 
michela.mordasini@greng.ch   Stellvertretung: Markus HEDIGER 
 
 
Markus FABEL    Bevölkerungsschutz, Feuerwehr, Militär, 
      Energie, Gewässer, Kehrichtwesen, Umwelt 
 
markus.fabel@greng.ch    Stellvertretung: Barbara WÜTHRICH 
 
 
Heike ROLLA    Gesundheitswesen, Soziales, 
      Gemeindeprojekte 
 
heike.rolla@greng.ch    Stellvertretung: Markus FABEL 
 
 
Barbara WÜTHRICH   Bildung, Fremdbetreuung Kinder,  
      Sport, Kultur 
 
barbara.wuethrich@greng.ch   Stellvertretung: Heike ROLLA 
 
 
Gemeindeverwaltung 
verwaltung@greng.ch    www.greng.ch  
Telefon 026 672 18 82   De Castella-Platz 19, 3280 Greng 
 
Sylvia Hayoz    Büroöffnungszeiten: 
Gemeindeschreiberin   Montag  16.00 – 18.30 Uhr  
sylvia.hayoz@greng.ch   Dienstag 08.30 – 11.30 Uhr 
Beatrice Wacker    Donnerstag 08.30 – 11.30 Uhr 
Finanzverwalterin    oder gemäss telefonischer Vereinbarung 
beatrice.wacker@greng.ch     
 
Wasserwart Gemeinde Greng  Markus Hediger Telefon 079 651 89 72 
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mailto:markus.fabel@greng.ch
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mailto:barbara.wuethrich@greng.ch
mailto:verwaltung@greng.ch
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